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Wichtige Hinweise zur vorvertraglichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwor-
ten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Fol-
gen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fra-
gen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung 
verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig ver-
letzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kön-
nen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie 
in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der 
Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.  Dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der 
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters, als auch Ihre eigene Kenntnis und 
Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hinweis zur Anwaltshotline

WIR BIETEN IHNEN DIE KOSTENLOSE TELEFONISCHE RECHTSBERATUNG

Unter der Telefonnummer 04821/773343 können Sie kostenlos bis zu zweimal im Jahr eine telefonische Rechtsberatung unserer Anwaltshotline in Anspruch
nehmen (Ihnen entstehen lediglich die üblichen Telefongebühren).
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1. Identität des Versicherers Ihr Vertragspartner ist die Itzehoer Versicherung / Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G., 
Itzehoer Platz,
25521 Itzehoe.

Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. 
Das zuständige Registergericht ist das Amtsgericht Pinneberg, die zugehörige Registernummer lautet HRB 0037 IZ.

2. Identität eines Vertreters Entfällt
in dem Mitgliedstaat der EU

3. Ladungsfähige Anschrift Itzehoer Versicherung / Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G.,
Itzehoer Platz, 
25521 Itzehoe.
Aufsichtsratsvorsitzender: Eberhard Dörr. 
Vorstand: Wolfgang Bitter (Vorsitzender), Gerd Bolten, Uwe Ludka, Frank Thomsen (stv.).

4. Hauptgeschäftstätigkeit Das Geschäftsgebiet umfasst Deutschland und das Ausland. Der Itzehoer Versicherungsverein betreibt alle Versiche-
und Aufsichtsbehörde rungszweige in der Erstversicherung, jedoch die Lebens-, Kranken-, Kredit- und Kautionsversicherung nur in der Rück-

versicherung. In der Kraftfahrtversicherung werden nicht versichert die Wagnisse des gewerblichen Güterfernverkehrs, 
der Kraftfahrzeughersteller, des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks, Kraftomnibusse, Lehrlastkraftwagen und 
Selbstfahrervermietlastkraftwagen. 

In den von ihm nicht betriebenen Versicherungszweigen kann der Verein den Abschluss von Versicherungsverträgen 
vermitteln.

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), 
Sektor Versicherungswirtschaft, 
Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn.

5. Garantiefond oder andere Entfällt
Entschädigungsregelungen

6. Anwendbares Recht; Für den Vertrag gilt deutsches Recht.
wesentliche Merkmale der 
Versicherungsleistung a) Versicherungsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2010),
Besonderen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung soweit vereinbart. 

b) Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers
Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt die 
Kosten und Gebühren. 
Der Umfang der Leistung richtet sich nach den §§ 1 bis 6 ARB 2010 sowie den für den Vertrag vereinbarten 
Besonderen Bedingungen.

c) Schadenbearbeitung
Im Versicherungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler / Ihre Vermittlerin oder an die Itzehoer Rechtsschutz-
Schadenservice GmbH.
Adresse: Itzehoer Platz, 25521 Itzehoe
Telefon 04821 / 773669
Telefax 04821 / 773647
Sollten Sie bereits einen Rechtsanwalt mit Ihrer Vertretung beauftragt haben, so muss die Schadensmeldung unver-
züglich in Textform erfolgen.

7. Gesamtpreis der Der zu zahlende Beitrag wird im Antrag, dem Versicherungsschein einschließlich evtl. Nachträgen genannt.
Versicherung

8. Zusätzliche Kosten Abgesehen von den gesetzlichen Abgaben (z. B. Versicherungsteuer) werden berechnet:
1. Mahngebühren in Höhe von 3 €.
2. Gebühren für Rücklastschriften, die vom Versicherungsnehmer bzw. Kontoinhaber verursacht wurden, entsprechend

den im Einzelfall von dem Bankinstitut belasteten Gebühren.
3. Kosten, die entstehen, wenn der Versicherungsnehmer Abschriften der Erklärungen fordert, die er mit Bezug auf den

Vertrag (insbesondere bei Antragstellung und im Schadenfall) abgegeben hat.
Nebengebühren und weitere Kosten werden nicht erhoben. Insbesondere sind die Vermittler/innen nicht berechtigt, 
ihrerseits von dem Versicherungsnehmer noch irgendwelche besonderen Gebühren oder Kosten für die Aufnahme 
des Antrages oder aus anderen Gründen zu erheben. 

9. Einzelheiten zum Beitrag Beiträge zu langfristig abgeschlossenen Verträgen können jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich (nur mit 
erteilter Einzugsermächtigung möglich) gezahlt werden. Die Ratenzahlungszuschläge bei unterjährlicher Zahlungs-
weise betragen 3 % bei halbjährlicher, 5 % bei vierteljährlicher und 6 % bei monatlicher Zahlungsweise.
Bei kurzfristigen Verträgen ist generell ein Einmalbeitrag zu entrichten.
Einzelheiten zur Fälligkeit der Beiträge sind geregelt in den §§ 7 bis 8 ARB 2010.

10. Befristung der An Angebote sind wir grundsätzlich 14 Tage ab Erstellung gebunden. Dies gilt vorbehaltlich einer Tarifänderung bzw. 
Gültigkeitsdauer des einer Antrags- und Risikoprüfung.
Angebots

11. Spezifische Preismerkmale Die Versicherungsbeiträge werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen kalkuliert.
Auf die Möglichkeit der Beitragsanpassung gemäß § 10 ARB 2010 wird besonders hingewiesen.

A. Informationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten
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12. Zustandekommen des Der Vertrag kommt durch Annahme des Versicherungsantrages seitens des Versicherers (Versicherungsschein oder 
Vertrages Annahmeerklärung) zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn, 

wenn der erste oder einmalige Beitrag rechtzeitig gezahlt wird.

13. Widerrufsrecht Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren
Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten hat. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an die 
Itzehoer Versicherung / Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G., 
Itzehoer Platz, 
25521 Itzehoe. 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 04821/7738888.

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und die Itzehoer Versicherung erstattet dem 
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenen Teil der Beiträge, wenn der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf die Itzehoer Versicherung in diesem 
Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den entsprechenden Teil des im Versicherungsschein / Nachtrag genannten 
Jahresbeitrages. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge,
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers sowohl vom 
Versicherungsnehmer als auch von der Itzehoer Versicherung vollständig erfüllt ist, bevor er sein Widerrufsrecht ausge-
übt hat.

14. Laufzeit des Vertrages Der Vertrag ist zunächst für die im Versicherungsschein dokumentierte Dauer abgeschlossen. Beträgt die Dauer des 
15. Kündigungsbedingungen Vertrages mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht durch Kündigung  in 

Textform eines der beiden Vertragspartner zum Ablauf der vereinbarten Dauer gekündigt wurde.
Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem Ablauf dem Vertragspartner zugegangen sein. 
Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von mehr als drei Jahren abgeschlossen wurde, kann zum Ablauf des drit-
ten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden. Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf dem Vertragspartner zugegangen sein.

Der Vertrag endet ohne Kündigung, wenn die vereinbarte Dauer weniger als ein Jahr beträgt, zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt (wenn es sich um eine beantragte kurzfristige Versicherung handelt).

16. Anwendbares Recht Für den Vertrag gilt deutsches Recht.

17. Gerichtsstand Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist 
auch das Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen bei dem Gericht erhoben werden, das 
für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

18. Vertragssprache Die Vertragsbedingungen einschließlich sämtlicher Informationen sowie die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrages erfolgen ausschließlich in deutscher Sprache.

19. Außergerichtliche Die Itzehoer ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V.. Damit kann das kostenlose, außergerichtliche 
Beschwerdestellen Streitschlichtungsverfahren in Anspruch genommen werden.

Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann e.V.,
Postfach 080632, 
10006 Berlin.
Telefon 01804/224-424 (0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz; Anrufe aus
Mobilfunknetzen können abweichen), 
Telefax 01804/224-425
f.Bultmann@Versicherungsombudsmann.de

20. Beschwerdemöglichkeit Für Fragen zu den Verträgen, stehen die Vermittler/innen und die Mitarbeiter/innen der Hauptverwaltung in Itzehoe zur 
Verfügung. Sollten Sie einmal mit der Bearbeitung Ihres Anliegens nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte direkt an 
die Hauptverwaltung. 
Sie können sich auch an die zuvor genannte außergerichtliche Beschwerdestelle oder die unter Nr. 4 genannte 
Aufsichtsbehörde wenden.



§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
§ 2 Leistungsarten
§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz
§ 4 a  Versichererwechsel
§ 5 Leistungsumfang
§ 6 Örtlicher Geltungsbereich
§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
§ 8 Dauer und Ende des Vertrages
§ 9 Beitrag
§ 10 Beitragsanpassung
§ 11 Änderung der für die Beitragsberechnung wesentlichen Umstände
§ 12 Wegfall des Gegenstandes der Versicherung einschließlich Tod des 

Versicherungsnehmers 
§ 13 Kündigung nach Versicherungsfall
§ 14 Verjährung
§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen

§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderung
§ 17 Rechte und Pflichten bei einem Rechtsschutzfall
§ 18 Stichentscheid
§ 19 Gerichtsstand
§ 20 Anzuwendendes Recht
§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz mit Vorsorgeversicherung und Personen-

Verkehrs-Rechtsschutz 
§ 21 a Verkehrs-Rechtsschutz und Personen-Verkehrs-Rechtsschutz für Nicht-

selbstständige einschließlich der Fahrzeuge der Familienangehörigen
§ 22 Fahrer-Rechtsschutz mit Vorsorgeversicherung
§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige
§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige
§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige
§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige
§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz
§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Selbstständige
§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken

– 3 –

B. Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2010) 

1.  Inhalt der Versicherung
§ 1 - Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
des Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen
im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz).

§ 2 - Leistungsarten

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis 
§ 29 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungs-
schutz
a) Schadenersatz-Rechtsschutz für die Geltendmachung von Schadener-

satzansprüchen, soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung 
oder einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäu-
den oder Gebäudeteilen beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis-
sen hinsichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche;

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungs-
verhältnissen und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder
Gebäudeteile zum Gegenstand haben;

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und 
dinglichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz nicht in den 
Leistungsarten a), b) oder c) enthalten ist;

e) Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen 
Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsbehörden und 
Finanz- und Verwaltungsgerichten;

f) Sozial-Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
sozialrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsbehörden 
bzw. Sozialversicherungsträgern und Sozialgerichten;

g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor 
Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten;

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz für die Verteidigung in Diszipli-
nar- und Standesrechtsverfahren;

i) Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfes

aa)  eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, 
dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich begangen hat, 
ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für 
die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens 
getragen hat;

bb)  eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige 
Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer ein fahrlässi-
ges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer dage-
gen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, 
besteht rückwirkend Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig 
festgestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat.

Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versicherungs-
schutz; ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Vergehens, das nur vorsätz-
lich begangen werden kann (z. B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Dabei
kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes noch auf den 
Ausgang des Strafverfahrens an;

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vor-
wurfes einer verkehrsrechtlichen oder sonstigen Ordnungswidrigkeit;

k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen 
Rechtsanwaltes in familien-, lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen 
Angelegenheiten, wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflichti-
gen Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammenhängen.

§ 3 - Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit

a)  Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, 
Aussperrung oder Erdbeben;

b) Nuklear- und genetische Schäden, soweit diese nicht auf eine 
medizinische Behandlung zurückzuführen sind;

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;

d) aa)  dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken bestimmten 
Grundstückes oder vom Versicherungsnehmer oder mitversicherten 
Personen nicht selbst zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes oder 
Gebäudeteiles, 

bb)  der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles, 
das sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet 
oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

cc)  der genehmigungs- und / oder anzeigepflichtigen baulichen Verän-
derung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im
Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das 
dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

dd)  der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorhaben;

(2)

a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf 
einer Vertragsverletzung beruhen;

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;

c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhält-
nissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, 
Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten 
aus geistigem Eigentum;

e) aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht;

f) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettverträgen, Gewinn-
zusagen, Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften sowie 
dem Ankauf, der Veräußerung, der Verwaltung von Wertpapieren 
(z. B. Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile), Wertrechten, die Wertpapieren
gleichstehen, Beteiligungen (z. B. Kapitalanlagemodellen, stille Gesell-
schaften, Genossenschaften) und deren Finanzierung;

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechtes, 
soweit nicht Beratungs- Rechtsschutz gemäß § 2 k) besteht;

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer oder 
das für diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und sonstiger Anliegerabga-
ben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene Gebühren für die 
Grundstücksversorgung handelt;
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(3)

a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, so-
weit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Be-
diensteten internationaler oder supranationaler Organisationen aus 
Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 
handelt;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren das über 
das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet 
werden soll; 

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Bau-
gesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halte-
oder Parkverstoßes;

(4)

a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungs-
vertrages untereinander, mitversicherter Personen untereinander und 
mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer;

b) sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebens-
partnerschaften gleich welchen Geschlechts) untereinander in ursäch-
lichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach deren Be-
endigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-
schutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder über-
gegangen sind; 

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten 
Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für Verbindlich-
keiten anderer Personen;

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zusammenhang mit
einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen Straftat besteht.
Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versi-
cherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Versi-
cherer für ihn erbracht hat.

§ 4 - Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

a) im Schadenersatz- Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem ersten Ereignis 
an, durch das der Schaden verursacht wurde oder verursacht worden sein 
soll;

b) im Beratungs- Rechtsschutz für Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht gemäß § 2 k) von dem Ereignis an, das die Änderung der Rechts-
lage des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zur 
Folge hat;

c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungs-
nehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder
Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll.

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des Versicherungs-
schutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein. Für die
Leistungsarten nach § 2 b) bis g) besteht Versicherungsschutz jedoch erst
nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit), soweit
es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aufgrund eines
Kauf- oder Leasingvertrages über ein fabrikneues Kraftfahrzeug handelt.

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Be-
ginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere
Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder
Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des
Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung
eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum er-
streckt, beendet ist.

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach Absatz 1 c) 
ausgelöst hat; 

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Been-
digung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der 
Versicherung geltend gemacht wird.

(4) Im Steuer- Rechtsschutz (§ 2 e)) besteht kein Rechtsschutz, wenn die tat-
sächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zu-
grundeliegende Steuer- oder Abgabenfestsetzung vor dem im
Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind
oder eingetreten sein sollen.

§ 4 a  -  Versichererwechsel

(1) Sofern im Versicherungsschein / Nachtrag nichts anderes vereinbart ist,
besteht in Abweichung von § 4 Absatz 3 und Absatz 4 Anspruch auf Rechts-
schutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorver-
sicherers fällt und der Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst während der 
Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt; allerdings nur dann, 
wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz 
besteht;

b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt 
und der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei Jahre nach Ende der 
Vertragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber dem Versicherer 
geltend gemacht wird; allerdings nur dann, wenn der Versicherungsneh-
mer die Meldung beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig versäumt hat und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser 
Versicherungsschutz besteht;

c) im Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e))
die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die der Angele-
genheit zu Grunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung während der 
Laufzeit eines Vorversicherers eingetreten sind oder eingetreten sein sol-
len und der Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst während der Vertragslauf-
zeit des Versicherungsvertrages eintritt; allerdings nur dann, wenn 
bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz 
besteht.

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeitpunkt des Ein-
tritts des Rechtsschutzfalles bestanden hat, höchstens jedoch im Umfang des
Vertrages des Versicherers. 

§ 5  -  Leistungsumfang

(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen und trägt 

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für den  
Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzli-
chen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen 
Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt in Fällen, in denen das Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz für die Erteilung eines mündlichen oder schriftli-
chen Rates oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen 
gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt und für die Ausarbeitung 
eines Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, je 
Rechtsschutzfall eine Vergütung bis zu 250 €. Wohnt der Versicherungs-
nehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und 
erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versi-
cherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) die Kosten in der 
I. Instanz für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers 
ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines 
Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevoll-
mächtigten führt; 

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung eines für 
den Versicherungsnehmer tätigen am Ort des zuständigen Gerichts an-
sässigen ausländischen oder im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im 
letzteren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetz-
lichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort 
der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. § 5 Absatz 1 a) Satz 2 gilt 
entsprechend. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftli-
nie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein ausländischer Rechtsan-
walt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer die Kosten 
in der I. Instanz für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsneh-
mers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem ausländischen 
Rechtsanwalt führt. Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrtunfall 
im europäischen Ausland eingetreten und eine zunächst betriebene Re-
gulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. der Entschädi-
gungsstelle im Inland erfolglos geblieben, so dass eine Rechtsverfolgung 
im Ausland notwendig wird, trägt der Versicherer zusätzlich die Kosten 
eines inländischen Rechtsanwaltes bei der Regulierung mit dem Scha-
denregulierungsbeauftragten bzw. der Entschädigungsstelle im Inland für 
dessen gesamte Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Gebühren bis zur 
Höhe von 50.000 €;

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die 
Kosten des Gerichtsvollziehers;

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe 
der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen 
Gerichtes erster Instanz entstehen;

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Ent-
schädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der Verwaltungsbe-
hörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im 
Verwaltungswege; 

f) die übliche Vergütung

aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder einer 
rechtsfähigen technischen Sachverständigenorganisation in Fällen 
der

– Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkei-
tenverfahren; 

– Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparatur-
verträgen von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern;

bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der Geltend-
machung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland eingetretenen 
Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers;
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g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländi-
schen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorge-
schrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die 
Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen 
Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen;

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 
entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Erstat-
tung verpflichtet ist. 

(2) 

a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu 
tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren 
Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat;

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten 
werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem 
diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer trägt nicht

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen 
hat;

b) Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung entstanden sind, 
soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherungsnehmer ange-
strebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, 
dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrie-
ben ist; 

c) die im Versicherungsschein / Nachtrag vereinbarte Selbstbeteiligung je 
Leistungsart nach § 2. Entstehen aus demselben Ereignis mehrere Lei-
stungsarten, so wird die Selbstbeteiligung nur einmal in Abzug gebracht;

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als 
fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer 
Geldstrafe oder -buße unter 250 €;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der 
Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde;

h) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für Forderungen,
die selbst nicht streitig waren oder Kosten, die auf den nicht versicherten
Teil von Schadensfällen entfallen.

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die verein-
barte Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungsnehmer 
und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles 
werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen auf-
grund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammen-
hängen.

(5) Der Versicherer sorgt für

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des 
Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen Unterlagen in Textform 
und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für 
eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer 
einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen;

c) die Bestellung eines im Ausland für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherungsnehmers erforderlichen Dolmetschers und 
trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beratungs- 
Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k))
für Notare; 

b) im Steuer- Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)) 
für Angehörige der steuerberatenden Berufe;

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige 
rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

§ 6 - Örtlicher Geltungsbereich

(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in
Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln,
den Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in die-
sem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtli-
ches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. 

(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsbe-
reiches nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei Rechtsschutzfällen, die dort
während eines längstens sechs Wochen dauernden, nicht beruflich bedingten
Aufenthaltes eintreten, die Kosten nach § 5 Absatz 1 bis zu einem Höchstbe-
trag von 50.000 €. Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interessen-
wahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von
dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing) an Grund-
stücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

2.  Versicherungsverhältnis

§ 7  -  Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen
Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 1 zahlt.
Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8  -  Dauer und Ende des Vertrages

(1) Vertragsdauer
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlos-
sen.

(2) Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-
trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung
zugegangen ist.

(3) Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt wer-
den; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

§ 9  -  Beitrag

A. Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Ver-
sicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten
hat.

B. Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung des Erst oder Einmalbeitrages 

(1) Fälligkeit der Zahlung 
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des Ver-
trages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginn. Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

(3) Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

C. Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrages 

(1) Fälligkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.

(2) Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsneh-
mer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) Zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestim-
men, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kos-
ten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen 4
und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

(4) Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf
hingewiesen wurde. 

(5) Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt,
und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an-
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem in Absatz 4 genannten Zeitpunkt (Ablauf der Zahlungsfrist) und
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.



– 6 –

D. Lastschriftverfahren 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden
kann und der Versicherungsnehmer bzw. Kontoinhaber einer berechtigten
Einziehung nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden
des Versicherungsnehmers bzw. Kontoinhabers vom Versicherer nicht einge-
zogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des
Versicherers erfolgt. Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
der Versicherungsnehmer bzw. Kontoinhaber die Einzugsermächtigung wi-
derrufen hat oder hat der Versicherungsnehmer bzw. Kontoinhaber aus ande-
ren Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist
der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfah-
rens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitra-
ges erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert
worden ist.

E. Ratenzahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausste-
henden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung
einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche
Beitragszahlung verlangen. 

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 10  -  Beitragsanpassung

(1) Der Versicherer überprüft mindestens einmal im Kalenderjahr durch eine
neue Kalkulation der Tarifbeiträge für bestehende Verträge, ob diese Tarifbei-
träge beibehalten werden können oder ob eine Anpassung (Erhöhung oder
Absenkung) vorgenommen werden muss.
Die erste Kalkulation wird im Jahr 2014 durchgeführt und vergleicht den
Schadenbedarf gemäß Absatz 2 für das Kalenderjahr 2013 mit dem des Ka-
lenderjahres 2012.
(2) Durch die für die Anpassung maßgebende neue Kalkulation wird ermit-
telt, ob sich der bisherige Tarifbeitrag allein aufgrund der seit seiner Festset-
zung tatsächlich eingetretenen und der danach bis zur nächsten Kalkulation
erwarteten Entwicklung der Schadenzahlungen verändert. Der Ansatz für Ge-
winn darf nicht erhöht werden. Interne Schadenregulierungskosten werden
nicht in die Kalkulation einbezogen. 
Die tatsächlichen Schadenzahlungen ergeben sich aus dem Produkt von
Schadenhäufigkeit und dem Durchschnitt der Schadenzahlungen aller versi-
cherten Rechtsschutzrisiken, für die diese Beitragsanpassung Gültigkeit hat.
Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der im Vorjahr an-
gefallenen und bis zum Ende des Kalenderjahres gemeldeten Rechtsschutz-
fälle geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel des Vorjahres versicherten
Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die
Summe der Zahlungen, die für alle im Vorjahr angefallenen und bis zum En-
de des Kalenderjahres gemeldeten Rechtsschutzfälle insgesamt bis zum En-
de des Kalenderjahres geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl der im
Vorjahr angefallenen und bis Ende des Kalenderjahres gemeldeten Rechts-
schutzfälle. 
(3)  Ergibt die neue Kalkulation nach Absatz 2 höhere als die bisherigen Tarif-
beiträge, so ist der Versicherer berechtigt, die bisherigen Tarifbeiträge um die
Differenz anzuheben. Sind die neuen Tarifbeiträge niedriger als die bisheri-
gen, so ist der Versicherer verpflichtet, die bisherigen Tarifbeiträge um die
Differenz abzusenken.
Ergibt die Kalkulation eine Veränderung unter 5% erfolgt keine Anpassung
der Beiträge. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu be-
rücksichtigen. 
(4)  Sind die nach Absatz 3 ermittelten Tarifbeiträge für die bestehenden Ver-
träge höher als die Tarifbeiträge für neu abzuschließende Verträge und ent-
halten die Tarife für die bestehenden und für die neu abzuschließenden
Verträge die gleichen Tarifmerkmale und den gleichen Deckungsumfang, so
kann der Versicherer auch für die bestehenden Verträge nur die Tarifbeiträge
für die neu abzuschließenden Verträge verlangen.
(5)  Die in Absatz 3 vorgesehene Anpassung der Tarifbeiträge für bestehende
Verträge ist nur zulässig, wenn von einem unabhängigen Treuhänder in Text-
form bestätigt worden ist, dass der Versicherer die Anforderungen der Absät-
ze 2 und 4 eingehalten hat.
(6)  Der Versicherer kann die Anpassung erst mit Wirkung ab Beginn der
nächsten Versicherungsperiode vornehmen.
(7)  Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit so-
fortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen und sie muss den Unter-
schied zwischen dem bisherigen und dem erhöhten Beitrag aufzeigen. Eine
Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

§ 11  -  Änderung der für die Beitragsberechnung wesentlichen Umstände

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Ver-
sicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Ver-
sicherer vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch entstandene
höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach
dem Tarif des Versicherers auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernom-
men, kann der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 % oder
schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hin-
zuweisen. Der Versicherer kann seine Rechte nur innerhalb eines Monats nach
Kenntnis ausüben.

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Ver-
sicherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der
Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den geringeren Beitrag
verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer
später als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom Ein-
gang der Anzeige an herabgesetzt.

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monates
nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erforderlichen An-
gaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen,
wenn die Pflichtverletzung des Versicherungsnehmers vorsätzlich oder grob
fahrlässig war. Das Nichtvorliegen der groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. Macht der Versicherungsnehmer bis zum Fristab-
lauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die erforderlichen
Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen müs-
sen, so hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn
dem Versicherer war der Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt.
Beruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Anga-
be auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang des Versiche-
rungsschutzes in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Der
Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers ab-
gelaufen war und er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den Eintritt des
Versicherungsfalls noch den Umfang der Leistung des Versicherers ursächlich
war.

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die Ge-
fahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als vereinbart anzu-
sehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 12  -  Wegfall des Gegenstandes der Versicherung
einschließlich Tod des Versicherungsnehmers

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte In-
teresse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall steht
ihm der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur
bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt worden wäre.

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versicherungs-
schutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am
Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall des Gegen-
standes der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem Todestag nächst fällige
Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag bestehen-
den Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für
den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. Er
kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des Versiche-
rungsvertrages mit Wirkung ab Todestag verlangen.

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein / Nachtrag
bezeichnete, selbstgenutzte Wohnung oder das selbstgenutzte Einfamilien-
haus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert sind
Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch
soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das
gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und vor
dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten.

(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für seine gewerbli-
che, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit selbst nutzt, findet
Absatz 3 entsprechende Anwendung, wenn das neue Objekt nach dem Tarif
des Versicherers weder nach Größe, noch nach Miet- oder Pachthöhe einen
höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt. 
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§ 13  -  Kündigung nach Versicherungsfall

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung ver-
pflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündigen.

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb
von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsneh-
mer und der Versicherer innerhalb eines Monats nach Anerkennung der Leis-
tungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt,
den Vertrag vorzeitig zu kündigen.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Zu-
gang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung
der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Textform zugegangen sein. Kündigt der
Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des
laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 14  -  Verjährung
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die
Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches. 
(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer ange-
meldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicherten in
Textform zugeht. 

§ 15  -  Rechtsstellung mitversicherter Personen

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im jeweils
bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 28 oder im Versicherungs-
schein / Nachtrag genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Versiche-
rungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder
Tötung des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft Ge-
setzes zustehen.

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betref-
fenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch wi-
dersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als sein ehelicher /
eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz verlangt.

§ 16  -  Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderung

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Text-
form abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi-
cherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt
entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung.

3.  Verhalten im Rechtsschutzfall

§ 17  -  Rechte und Pflichten bei einem Rechtsschutzfall

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versicherungsneh-
mer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, kann er den zu beauf-
tragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren
Vergütung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt.
Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus, 

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem 
Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig 
erscheint. 

(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst be-
auftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherungsneh-
mers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht
verantwortlich. 

(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend, hat
er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände
des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Un-
terlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall beste-
henden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnah-
men zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer
den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maß-
nahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechts-
schutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

(5) Der Versicherungsnehmer hat

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt 
vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten, ihm die 
Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die not-
wendigen Unterlagen zu beschaffen;

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit 
zu geben; 

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,

aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die Zu-
stimmung des Versicherers einzuholen;

bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Ver-
fahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für 
den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann;

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten oder eine 
Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite verursachen 
könnte.

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegenheiten vorsätz-
lich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise
Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist
der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig
verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Ein-
verständnis des Versicherers abgetreten werden.

(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von
Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf die-
sen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen
hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen
Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versiche-
rungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. 

§ 18  -  Stichentscheid

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich 
entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der berechtigten Be-
lange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum 
angestrebten Erfolg steht 

oder

b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-
ressen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, ist dies dem Versiche-
rungsnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe in Textform 
mitzuteilen.

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint und
stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versicherers nicht zu,
kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kos-
ten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellung-
nahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende
Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es
sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich
abweicht.

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindestens
einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt
vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Be-
weismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2 ab-
geben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht
innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungs-
schutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich
auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 
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§ 19  -  Gerichtsstand

(1) Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für sei-
nen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnli-
chen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft,
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist. 

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherungsnehmers im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

§ 20  -  Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4.  Formen des Versicherungsschutzes

§ 21  -  Verkehrs-Rechtsschutz mit Vorsorgeversicherung
und Personen- Verkehrs-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Eigen-
schaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder während
der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehenen oder als Mieter jedes von ihm als Selbst-
fahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten
Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder
berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge.

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge gemäß Ab-
satz 1 beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils 
– Krafträder,
– Personenkraft- und Kombiwagen, Wohnmobile und Omnibusse bis 9 Sitze,
– Taxen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, zulassungspflichtige Sonder-

fahrzeuge, 
– Omnibusse über 9 Sitze,
– Anhänger und Wohnwagen.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der Versiche-
rungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein / Nachtrag mit ihren
amtlichen Kennzeichen bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder
in der Luft sowie Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den
Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Ver-
sicherungskennzeichen versehen sind (Fahrzeug-Rechtsschutz).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)),
– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)),
– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)), 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)).

(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen
werden. 

(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fällen der
Absätze 1 und 2 auch für Verträge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeu-
gen zu Lande sowie Anhängern zum nicht nur vorübergehenden Eigengebrauch
bezweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den Versicherungsneh-
mer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehen werden. 

(7) 1.  Der Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im
Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungsnehmer auch bei der Teilnah-
me am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als

a) Fahrer jeden Fahrzeuges, das weder ihm, noch einer der nach Absatz 7 
Nr. 2 mitversicherten Personen gehört noch auf diese zugelassen oder für 
diese mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist,

b) Fahrgast,

c) Fußgänger und

d) Radfahrer.

(7) 2.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich - jedoch nicht bei einer Versi-
cherung nach Absatz 3 (Fahrzeug-Rechtsschutz) - auf den Versicherungsneh-
mer und dessen ehelichen / eingetragenen Lebenspartner oder den im
Versicherungsschein / Nachtrag genannten sonstigen, mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Partner im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 in der
Eigenschaft als Fahrer von nicht auf diese Personen zugelassenen Fahrzeuge
jeder Art. Außerdem besteht Personen-Verkehrs-Rechtsschutz für

a) den Versicherungsnehmer,

b) seinen ehelichen / eingetragenen Lebenspartner oder den sonstigen, mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner im Sinne des § 3 
Absatz 4 b) ARB 2010,

c) minderjährige Kinder,

d) eine andere im Versicherungsschein / Nachtrag genannte Person in ihrer 
Eigenschaft als:

– Eigentümer, Halter, Fahrer oder Insasse nicht zulassungspflichtiger Fahr-
zeuge (einschließlich Fahrräder),

– Teilnehmer am öffentlichen Verkehr ohne Fortbewegungsmittel (Fuß-
gänger), 

– Fahrgast in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln.

Ferner besteht Versicherungsschutz für die Versicherten beim Benutzen von
Fahrtreppen, Fahrsteigen und Aufzügen, beim Laufen und Reiten, beim Rudern
und Surfen, beim Rollschuh- und Skateboardfahren oder beim Benutzen ähnli-
cher Fortbewegungsmittel.

(7) 3.  Der Versicherungsschutz im Personen-Verkehrs-Rechtsschutz umfasst:

– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht als Eigentümer nichtzulas-
sungspflichtiger Fahrzeuge (§ 2 d)),

– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)),

– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),

– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)),

– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)).

(7) 4.  Bei einer Versicherung nach Absatz 3 (Fahrzeug-Rechtsschutz) sind
versichert:

a) Eigentümer, Halter, Mieter, Entleiher, Fahrer und Insassen der versicherten 
Fahrzeuge in dieser Eigenschaft.

b) Die im Versicherungsschein / Nachtrag genannte Person in ihrer Eigen-
schaft als Fahrer von Fahrzeugen jeder Art, als Fußgänger, Radfahrer und 
Fahrgast in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln.

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für dieje-
nigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrläs-
sig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes
gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versi-
cherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens sechs Monaten kein
Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer zugelassen und nicht mehr auf
seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, kann der Versi-
cherungsnehmer unbeschadet seines Rechtes auf Herabsetzung des Beitrages
gemäß § 11 Absatz 2 die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit soforti-
ger Wirkung verlangen.
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(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es auf
sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für das gleichartige Fahr-
zeug, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahr-
zeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt sich in diesen
Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des
Folgefahrzeuges zugrunde liegt. Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des
Fahrzeuges ist dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und
das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten be-
steht Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige- und Be-
zeichnungspflicht  ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei
grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der
Versicherungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrläs-
sig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz
bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war. Wird das Folgefahrzeug bereits vor Ver-
äußerung des versicherten Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner
Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des Fol-
gefahrzeuges ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines Fahr-
zeuges innerhalb eines Monates vor oder innerhalb eines Monates nach der
Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird vermutet, dass es sich um ein
Folgefahrzeug handelt.

§ 21 a  -  Verkehrs-Rechtsschutz und Personen-Verkehrs-Rechtsschutz
für Nichtselbstständige einschließlich

der Fahrzeuge der Familienangehörigen

(1) Versicherungsschutz besteht für 

a) den Versicherungsnehmer,

b) – seinen ehelichen / eingetragenen Lebenspartner oder

– den im Versicherungsschein / Nachtrag genannten sonstigen, mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner im
Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010,

c) die minderjährigen Kinder sowie 

d) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebens-
partnerschaft im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 lebenden volljähri-
gen Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig 
eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein 
leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Fahrer und Insasse nachstehender
auf diese Personen zugelassenen Fahrzeuge, wenn diese Personen keine ge-
werbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Ge-
samtumsatz von mehr als 6.000 € - bezogen auf das Kalenderjahr - ausüben.
Der Versicherungsschutz gilt für folgende Fahrzeuge:

– Personen- und Kombiwagen, zulassungspflichtige Krafträder und Wohn-
mobile, einschließlich Mofa und Moped;

– Anhänger und Wohnwagen;

– zulassungspflichtige Versehrtenfahrzeuge.

(2) Solange Anhänger oder Wohnwagen an ein vom Versicherungsschutz um-
fasstes Kraftfahrzeug angehängt sind, besteht Versicherungsschutz für ihren
Eigentümer und Halter. Ferner erstreckt sich der Versicherungsschutz für die
Versicherten auf ihre Eigenschaft als Mieter eines von ihnen als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Kraftfahrzeuges,
Anhängers, oder Wohnwagens.

(3) Versicherungsschutz besteht für alle Fahrer und Insassen der vom Versi-
cherungsschutz umfassten Fahrzeuge in dieser Eigenschaft.

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:

– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)),

– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)),

– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),

– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)),

– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)).

(5) 1.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 

a) den Versicherungsnehmer,

b) – seinen ehelichen / eingetragenen Lebenspartner oder 

– den im Versicherungsschein / Nachtrag genannten sonstigen, mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner im
Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010,

c) die minderjährigen Kinder sowie 

d) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebens-
partnerschaft im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 lebenden volljährigen 
Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten,

in der Eigenschaft als Fahrer von nicht auf diese Personen zugelassenen Fahr-
zeuge jeder Art. Außerdem besteht Personen-Verkehrs-Rechtsschutz für

a) den Versicherungsnehmer,

b) – seinen ehelichen / eingetragenen Lebenspartner oder 

– den sonstigen, mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Partner im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010, 

c) die minderjährigen Kinder sowie 

d) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebens-
partnerschaft im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 lebenden volljährigen 
Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten,

e) eine andere im Versicherungsschein / Nachtrag genannte Person in ihrer 
Eigenschaft als

– Eigentümer, Halter, Fahrer oder Insasse nicht zulassungspflichtiger Fahr-
zeuge (einschließlich Fahrräder),

– Teilnehmer am öffentlichen Verkehr ohne Fortbewegungsmittel (Fuß-
gänger), 

– Fahrgast in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln.

Ferner besteht Versicherungsschutz für die Versicherten beim Benutzen von
Fahrtreppen, Fahrsteigen und Aufzügen, beim Laufen und Reiten, beim Rudern
und Surfen, beim Rollschuh- und Skateboardfahren oder beim Benutzen ähnli-
cher Fortbewegungsmittel.

(5) 2.  Der Versicherungsschutz im Personen-Verkehrs-Rechtsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht als Eigentümer nicht-

zulassungspflichtiger Fahrzeuge (§ 2 d)),
– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)),
– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)).

(6) Haben der Versicherungsnehmer und / oder der mitversicherte Lebenspart-
ner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit
einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 € im letzten Kalenderjahr aufge-
nommen oder übersteigt deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tä-
tigkeiten im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von
6.000 €, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstän-
de in einen solchen nach § 21 - für die auf den Versicherungsnehmer zugelas-
senen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen
versehenen Fahrzeuge - um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch innerhalb
von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendigung des Versicherungs-
schutzes nach § 21 verlangen. Verlangt er dies später als zwei Monate nach
Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tat-
sachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21 erst mit Eingang der ent-
sprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers beim Versicherer.

(7) Weist der Versicherungsnehmer nach, dass alle vom Versicherungsschutz
umfassten Fahrzeuge weggefallen sind, so wird der Versicherungsvertrag ab
dem Zeitpunkt des Wegfalls entsprechend § 11 Absatz 2 als Fahrer-Rechts-
schutz nach § 22 fortgeführt. Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass
der Vertrag ab dem Zeitpunkt der Anzeige vollständig aufgehoben wird.

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für dieje-
nigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrläs-
sig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes
gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versi-
cherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

§ 22  -  Fahrer-Rechtsschutz mit Vorsorgeversicherung

(1)  Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein / Nachtrag
genannte Person bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in ihrer Eigenschaft
als Fahrer jedes Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie
Anhängers (Fahrzeug), das weder ihr gehört noch auf sie zugelassen oder auf
ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist. Der Versiche-
rungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als Fahr-
gast, Fußgänger und Radfahrer. 
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(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach Absatz 1 für alle
Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für das Unternehmen verein-
baren. Diese Vereinbarung können auch Betriebe des Kraftfahrzeughandels
und -handwerks, Fahrschulen und Tankstellen für alle Betriebsangehörigen tref-
fen.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)),
– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)).

(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu Lande auf die im
Versicherungsschein / Nachtrag genannte Person zugelassen oder auf ihren
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, wandelt sich der Ver-
sicherungsschutz in einen solchen nach § 21 Absätze 3, 4, 7, 8 und 10 um.
Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb
dieses Motorfahrzeuges zu Lande ist eingeschlossen.

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur, wenn der
Fahrer von  diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine
Kenntnis hatte. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens des Fahrers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist
der Fahrer nach, dass seine Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen,
wenn der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungsschein / Nachtrag
genannte Person länger als sechs Monate keine Fahrerlaubnis mehr, endet der
Versicherungsvertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer das Fehlen der Fahrer-
laubnis spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Sechsmonats-
frist an, endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht
die Anzeige später beim Versicherer ein, endet der Versicherungsvertrag mit
Eingang der Anzeige.

§ 23  -  Privat-Rechtsschutz für Selbstständige

(1) Versicherungsschutz besteht für 

a) den Versicherungsnehmer,

b) – seinen ehelichen / eingetragenen Lebenspartner oder 

– den im Versicherungsschein / Nachtrag genannten sonstigen, mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partner im
Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010, 

wenn einer oder beide eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit ausüben,

– für den privaten Bereich,

– für den beruflichen Bereich in Ausübung einer nichtselbstständigen Tätigkeit. 
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstständigen Tätigkeit. 

(2) Mitversichert sind 

– die minderjährigen Kinder und 

– die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 lebenden volljährigen Kin-
der, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),

[im Tarif für Rentner und Pensionäre lediglich aus Streitigkeiten aus einer 
Betriebsrente oder Pension sowie aus einem geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnis], 

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)),

– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)),

– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),

– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

– Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz (§ 2 j)),

– Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschaft- und Erbrecht 
(§2 k)). 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer ei-
nes Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.

(5) Sind der Versicherungsnehmer und / oder der mitversicherte Lebenspart-
ner nicht mehr gewerblich, freiberuflich oder sonstig selbstständig tätig oder
wird von diesen keine der vorgenannten Tätigkeiten mit einem Gesamtumsatz
von mehr als 6.000 € bezogen auf das letzte Kalenderjahr - ausgeübt, wandelt
sich der Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen
nach § 25 um. 

§ 24  -  Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige

(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein / Nachtrag
bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit
des Versicherungsnehmers. Mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer
beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versi-
cherungsnehmer.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),

– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),

– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)).

(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer ei-
nes Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versi-
cherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung
des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versi-
cherungsschein / Nachtrag genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers
stehen.

§ 25  -  Privat- und Berufs- Rechtsschutz für Nichtselbstständige

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und den beruflichen Bereich 

a) des Versicherungsnehmers,

b) – seines ehelichen / eingetragenen Lebenspartners oder 

– des im Versicherungsschein / Nachtrag genannten sonstigen, mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partners im 
Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010, 

wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tä-
tigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 € - bezogen auf das letz-
te Kalenderjahr - ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von
der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 

– die minderjährigen Kinder und 

– die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspart-
nerschaft im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 lebenden volljährigen Kin-
der, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),

– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),

[im Tarif für Rentner und Pensionäre lediglich aus Streitigkeiten aus einer 
Betriebsrente oder Pension sowie aus einem geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnis],

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)), 

– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)),

– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),

– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),

– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

– Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 
(§2 k)). 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher In-
teressen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer ei-
nes Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.

(5) Haben der Versicherungsnehmer und / oder der mitversicherte Lebens-
partner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit
mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 € im letzten Kalenderjahr aufge-
nommen oder übersteigt deren aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalender-
jahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 6.000 € wandelt sich der
Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 23
um. 
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§ 26  -  Privat-, Berufs- und Verkehrs- Rechtsschutz für Nichtselbstständige
(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruflichen Bereich 
a) des Versicherungsnehmers,
b) – seines ehelichen / eingetragenen Lebenspartners oder 

– des im Versicherungsschein / Nachtrag genannten sonstigen, mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partners im 
Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010, 

wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tä-
tigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 € bezogen auf das letzte
Kalenderjahr - ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der
Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang
mit einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 
a) die minderjährigen Kinder,
b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebens-

partnerschaft im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 lebenden volljähri-
gen Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig 
eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein 
leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte 
Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer 
auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner, die 
minderjährigen Kinder sowie die unverheirateten Kinder, jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte beruf-
liche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten, 
zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu 
Lande sowie Anhängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),

[im Tarif für Rentner und Pensionäre lediglich aus Streitigkeiten aus einer 
Betriebsrente oder Pension sowie aus einem geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnis],

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)),
– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)),
– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),
– Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz (§ 2 j)),
– Beratungs- Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

(§ 2 k)).

(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines Motorfahr-
zeuges zu Wasser oder in der Luft. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für dieje-
nigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrläs-
sig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes
gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versi-
cherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

(6) Haben der Versicherungsnehmer und / oder der mitversicherte Lebens-
partner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit
mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 € im letzten Kalenderjahr aufge-
nommen oder übersteigt deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tä-
tigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 6.000 €,
wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstände in einen
solchen nach § 21 Absätze 1 und 4 bis 9 - für die auf den Versicherungsneh-
mer zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehenen Fahrzeuge - und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendigung
des Versicherungsschutzes nach § 21 verlangen. Verlangt er dies später als
zwei Monate nach Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes
ursächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21 erst mit Ein-
gang der entsprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers. 

(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und kein
Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebens-
partner, die minderjährigen Kinder oder die mitversicherten volljährigen Kinder
zugelassen oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen verse-
hen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherungsschutz
in einen solchen nach § 25 umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt
automatisch ein, wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und der Versi-
cherungsnehmer, dessen mitversicherter Lebenspartner, die minderjährigen
Kinder und die unverheirateten Kinder zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr ha-
ben. Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen
Tatsachen dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Eintritt ange-
zeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang der
Anzeige.

§ 27  -  Landwirtschafts- und Verkehrs- Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Bereich des Versiche-
rungsnehmers als Inhaber des im Versicherungsschein / Nachtrag bezeichne-
ten land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes sowie für den privaten Bereich
und die Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind

a) – der eheliche / eingetragene Lebenspartner oder 

– der im Versicherungsschein / Nachtrag genannte sonstige, mit dem Ver-
sicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebende Partner im Sinne 
des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010, 

b) die minderjährigen Kinder,

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebens-
partnerschaft im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 lebenden volljährigen 
Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten;

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte In-
sassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf 
den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner, die min-
derjährigen Kinder sowie die unverheirateten Kinder, jedoch längstens bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche 
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten, zu-
gelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu 
Lande sowie Anhängers,

e) die im Versicherungsschein / Nachtrag genannten, im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers tätigen und dort wohnhaften Mitinhaber sowie deren 
eheliche / eingetragenen oder im Versicherungsschein / Nachtrag genann-
ten sonstige Lebenspartner im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 und 
die minderjährigen Kinder dieser Personen,

f) die im Versicherungsschein / Nachtrag genannten, im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers oder in dessen räumlicher Nähe wohnhaften Altenteiler 
sowie deren eheliche / eingetragenen oder im Versicherungsschein / Nach-
trag genannten sonstige Lebenspartner im Sinne des § 3 Absatz 4 b) 
ARB 2010 und die minderjährigen Kinder dieser Personen,

g) der im Versicherungsschein / Nachtrag genannte, im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers tätige und dort wohnhafte Hoferbe sowie dessen eheliche /
eingetragenen oder im Versicherungsschein / Nachtrag genannte Lebens-
partner im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 und die minderjährigen
Kinder dieser Personen,

h) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten Personen in 
Ausübung ihrer Tätigkeit für den Betrieb.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),
– Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz für land- oder forstwirtschaft-

lich genutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile (§ 2 c)),
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)),
– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)),
– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),
– Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

(§ 2 k)).

(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwagen, Krafträder oder
land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge handelt, besteht kein Rechts-
schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter und Leasingnehmer von Fahrzeugen. 
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(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für dieje-
nigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrläs-
sig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes
gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versi-
cherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

§ 28  -  Privat-, Berufs- und Verkehrs- Rechtsschutz für Selbstständige

(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein / Nachtrag bezeichnete gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des Versicherungsnehmers; 

b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein / Nachtrag
genannte Person auch im privaten Bereich und für die Ausübung nicht-
selbstständiger Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 

a) – der eheliche / eingetragene Lebenspartner oder 

– der im Versicherungsschein / Nachtrag genannte sonstige Partner im 
Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010, der mit dem Versicherungsnehmer 
oder der gemäß Absatz 1 b) genannten Person in häuslicher Gemein-
schaft lebt,

b) die minderjährigen Kinder,

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebens-
partnerschaft im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2010 lebenden volljährigen 
Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten,

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte 
Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf 
den Versicherungsnehmer, die in Absatz 1 genannte Person, deren mitver-
sicherte Lebenspartner, die minderjährigen Kinder sowie die unverheirate-
ten Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig 
eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten, zugelassenen oder auf ihren Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Personen-
kreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers,

e) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),
– Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für im Versicherungsschein /

Nachtrag bezeichnete selbst genutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäu-
deteile (§ 2 c)),

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)), für den privaten 
Bereich, die Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten und im Zusammen-
hang mit der Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern, 

– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)) für den 
privaten Bereich, die Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten und im 
Zusammenhang mit der Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter 
und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern, 

– Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)),
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),
– Beratungs- Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

(§ 2 k)). 

(4) Entfällt.

(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines Motorfahr-
zeuges zu Wasser oder in der Luft.

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für dieje-
nigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrläs-
sig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes
gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versi-
cherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versi-
cherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung
des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versi-
cherungsschein / Nachtrag genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers
stehen.

§ 29  -  Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter
von Wohnungen und Gründstücken

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner im
Versicherungsschein / Nachtrag bezeichneten Eigenschaft als
a) Eigentümer,
b) Vermieter,
c) Verpächter,
d) Mieter,
e) Pächter,
f) Nutzungsberechtigter

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versicherungs-
schein / Nachtrag bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen
oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)),
– Steuer-Rechtsschutz vor Verwaltungsbehörden und Gerichten (§ 2 e)). 
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I.  Fallende Selbstbeteiligung
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn die fallen-
de Selbstbeteiligung ausdrücklich beantragt und im Versicherungsschein /
Nachtrag beurkundet wurden.)

Die vereinbarte Selbstbeteiligung von 150 € gilt für alle versicherten Risiken
des gesamten Vertrages. Sie

a) reduziert sich auf 75 €,
wenn in dem ersten Versicherungsjahr kein versicherter Leistungsfall 
(Rechtsschutzfall) eingetreten ist und

b) entfällt,
wenn in den ersten beiden Versicherungsjahren kein versicherter Leis-
tungsfall (Rechtsschutzfall) eingetreten ist oder

c) entfällt,
wenn während der Vertragslaufzeit über einen zusammenhängenden Zeit-
raum von zwei Jahren kein versicherter Leistungsfall (Rechtsschutzfall) 
eingetreten ist.

Bei nachträglichen Meldungen von Rechtsschutzfällen, die in den oben ge-
nannten Zeiträumen eingetreten sind, entfällt die erreichte Befreiung von der
Selbstbeteiligung rückwirkend.

Dann kann der Wegfall der Selbstbeteiligung gemäß c) erreicht werden.

II.  Bonuskundenprogramm
(Diese Besonderen Bedingungen gelten als vereinbart, wenn ein Bündel-
nachlass berücksichtigt wurde.)

Voraussetzungen für den Bündelnachlass sind:

a) Für den Versicherungsnehmer bestehen mindestens drei aktive Versiche-
rungsverträge bei der Itzehoer und

b) jeder der drei Verträge hat einen Jahresbeitrag von mindestens 50 € und

c) die Verträge decken mindestens drei der nachfolgend genannten Sparten 
ab: Kraftfahrt, Rechtsschutz, Allgemeine Haftpflicht, Allgemeine Unfall, 
Hausrat, Wohngebäude, Sonstige Sachversicherung, Lebensversicherung 
und

d) zu einem Vertrag des Versicherungsnehmers wurde Lastschrifteinzugs-
verfahren vereinbart.

Die Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn diese Versicherungen auf den Na-
men des in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehepartners, eingetragenen Le-
benspar tner nach dem Lebenspar tnerschaftsgesetz oder sonstigen
Lebenspartners oder der in häuslicher Gemeinschaft lebenden Verwandten 
(z. B. Kinder oder Eltern) bestehen.

Fällt eine dieser Voraussetzungen während der Vertragslaufzeit fort, entfällt die-
ser besondere Nachlass bei diesem Vertrag zur nächsten Hauptfälligkeit. Der
sich dann ergebende Beitrag ist der jeweiligen Beitragsrechnung zu entneh-
men. 

III.  Pensionspferde bei landwirtschaftlichen Betrieben
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn sie aus-
drücklich beantragt und im Versicherungsschein / Nachtrag beurkundet
wurden.)

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen im Zusammenhang mit den im landwirtschaftlichen Betrieb eingestell-
ten Pensionspferden. Unabhängig von der vereinbarten Selbstbeteiligung gilt
für diese Fälle eine Selbstbeteiligung von 10 % mindestens 500 € je Rechts-
schutzfall. 

IV.  Reiterhof bei landwirtschaftlichen Betrieben
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn sie aus-
drücklich beantragt und im Versicherungsschein / Nachtrag beurkundet
wurden.)

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen im Zusammenhang mit dem im Versicherungsschein / Nachtrag ge-
nannten Reiterhof. Kein Versicherungsschutz besteht aus dem An- oder
Verkauf von Reittieren. Unabhängig von der vereinbarten Selbstbeteiligung gilt
für diese Fälle eine Selbstbeteiligung von 10 % mindestens 500 € je Rechts-
schutzfall. 

V.  Pferdezucht /-handel bei landwirtschaftlichen Betrieben
(Diese Besonderen Bedingungen gelten nur als vereinbart, wenn sie aus-
drücklich beantragt und im Versicherungsschein / Nachtrag beurkundet
wurden.)

Der Versicherungsschutz umfasst auch die Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen im Zusammenhang mit der vom Versicherungsnehmer auf seinem
landwirtschaftlichen Betrieb betriebenen Pferdezucht bis zu einer Deckungs-
summe von 10.000 € je Rechtsschutzfall.

Der Versicherungsschutz umfasst nicht Streitigkeiten im Zusammenhang mit
der Prämierung / Körung von Pferden sowie Bedeckungsstreitigkeiten. Unab-
hängig von der vereinbarten Selbstbeteiligung gilt für diese Fälle eine Selbstbe-
teiligung von 10 % mindestens 500 € je Rechtsschutzfall. 

C.  Besondere Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung
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Name, Sitz, Zweck, Geschäftsbereich und Geschäftsjahr

§ 1
1. Der im Jahre 1906 gegründete Verein ist ein Versicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit und führt den Namen:
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Itzehoe.

3. Der Verein betreibt alle Versicherungszweige in der Erstversicherung, 
jedoch die Lebens-, Kranken-, Kredit- und Kautionsversicherung nur in 
der Rückversicherung. In der Kraftfahrtversicherung werden nicht versichert
die Wagnisse des gewerblichen Güterfernverkehrs, der Kraftfahrzeug-
hersteller, des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks, Kraftomnibusse, 
Lehrlastkraftwagen und Selbstfahrervermietlastkraftwagen.
In den von ihm nicht betriebenen Versicherungszweigen kann der Verein 
den Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln.

4. Das Vereinsgebiet ist das Inland und Ausland.

5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bekanntmachungen

§ 2
Die Bekanntmachungen des Vereins werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mitgliedschaft

§ 3
1. Die Mitgliedschaft entsteht mit dem Beginn oder mit dem aufgrund 

gesetzlicher Bestimmungen erfolgten Übergang eines Versicherungs-
verhältnisses. Einen Versicherungsvertrag mit dem Verein können alle 
natürlichen und juristischen Personen abschließen.

2. Die Mitgliedschaft erlischt mit der Beendigung des Versicherungs-
vertrages. Ausscheidende Mitglieder verlieren alle auf der Mitgliedschaft 
beruhenden Rechte, sie haften jedoch für die Verbindlichkeiten des 
Vereins aus dem laufenden Geschäftsjahr.

3. Der Verein kann auch Versicherungen zu festem Beitrag abschließen, 
ohne dass die Versicherungsnehmer Mitglieder des Vereins werden. Der 
Umfang derartiger Versicherungsabschlüsse darf jedoch 10 % der jährli-
chen Gesamtbeitragseinnahme nicht übersteigen.

Organe des Vereins sind

§ 4
A. der Vorstand,
B. der Aufsichtsrat,
C. die Hauptversammlung.

A. Der Vorstand

§ 5
1. Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen, die vom Aufsichtsrat 

bestellt werden.

2. Der Vorstand leitet den Verein nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen, der Satzung und der vom Aufsichtsrat zu genehmigenden 
Geschäftsordnung. 

3. Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein 
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen gerichtlich und außergericht-
lich vertreten.

4. Ein zum Vorsitzenden des Vorstandes bestelltes Vorstandsmitglied hat 
nicht die alleinige Entscheidungsbefugnis. Bei Stimmengleichheit im 
Vorstand gibt seine Stimme den Ausschlag.

§ 6
1. Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden 

einen Beirat gründen.

2. Aufgabe des Beirates ist es, Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzenden auf 
Wunsch in wichtigen geschäftspolitischen Fragen zu beraten und zu unter-
stützen und den Versicherungsgedanken in der Öffentlichkeit zu fördern.

3. Die Mitglieder des Beirates werden vom Vorstand im Einvernehmen mit 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden berufen und abberufen; erneute Berufung 
ist zulässig. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre.

4. Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
eine Geschäftsordnung für den Beirat erlassen und setzt die Vergütung 
der Beiratsmitglieder fest.

B. Der Aufsichtsrat

§ 7

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs von der Hauptversammlung gewählten
Personen. Die Hauptversammlung kann gleichzeitig mit den ordentlichen 
Aufsichtsratsmitgliedern für ein bestimmtes Aufsichtsratsmitglied oder 
für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder ein Ersatzmitglied wählen,
das für die Dauer der restlichen Amtszeit des ausscheidenden ordentli-
chen Mitglieds an dessen Stelle tritt.

2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden bis zur Beendigung derjenigen 
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, 
in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet. Wird in Ermangelung eines 
Ersatzmitgliedes ein Aufsichtsratsmitglied an Stelle eines vorzeitig aus-
scheidenden Mitgliedes gewählt, so gilt sein Amt für den Rest der 
Amtsdauer des ausscheidenden Mitgliedes. Jedes Mitglied bzw. 
Ersatzmitglied des Aufsichtsrates kann, sofern nicht ein wichtiger Grund 
zur fristlosen Niederlegung des Amtes berechtigt, sein Amt unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorstand niederlegen.

3. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und den 
ersten und zweiten Stellvertreter. Scheidet im Laufe der Wahlperiode der 
Vorsitzende oder einer der gewählten Stellvertreter aus seinem Amt aus, 
so hat der Aufsichtsrat innerhalb von sechs Monaten eine Neuwahl für 
den Ausgeschiedenen vorzunehmen.

4. Das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes ist ein Ehrenamt. Die Hauptver-
sammlung kann eine angemessene Aufwandsentschädigung festsetzen.

5. Alle Erklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Aufsichtsrates 
von seinem Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter abgegeben.

§ 8

1. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. 
Beschlussfassung durch schriftliche oder telegraphische Stimmabgabe 
ist zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates aus besonderen 
Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des 
Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das Los den Ausschlag. Die 
Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. Bei schriftlicher oder 
telegraphischer Stimmabgabe gelten diese Bestimmungen entsprechend.

3. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die von dem Vorsitzenden oder einem Stellver-
treter und einem weiteren Aufsichtsratsmitglied zu unterzeichnen ist.

§ 9

Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsit-
zenden, im Verhinderungsfalle durch einen seiner Stellvertreter.
Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung. In
dringenden Fällen kann sie auch mündlich, fernmündlich oder telegraphisch
erfolgen.

§ 10

Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, durch Geschäftsordnung oder durch Be-
schluss festzulegen, dass bestimmte Geschäfte nur mit seiner Zustimmung
vom Vorstand vorgenommen werden dürfen. Insbesondere ist die Zustim-
mung des Aufsichtsrates erforderlich

1. zur Veräußerung und dinglichen Belastung sowie zum Erwerb von 
Grundeigentum;

2. zur Erteilung von Prokura;

3. zur Festsetzung der Beiträge und Nachschüsse.

C. Die Hauptversammlung

§ 11

1. Die Hauptversammlung ist die oberste Vertretung des Vereins. Sie 
besteht aus mindestens 40 und höchstens 48  Mitgliedervertretern, die 
sich auf die einzelnen Regionen des Geschäftsgebietes den Mitglieder-
verhältnissen entsprechend verteilen sollen. Jeder Mitgliedervertreter hat 
eine Stimme.

2. Mitgliedervertreter kann nur ein volljähriges, im Besitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte befindliches Mitglied des Vereins werden.

D. Satzung 
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3. Die Mitgliedervertreter werden von der Hauptversammlung auf höchstens 
4 Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
Alljährlich scheidet ein Viertel der Mitgliedervertreter mit dem Schluss 
der ordentlichen Hauptversammlung aus dem Amt aus.
Für innerhalb der Amtszeit ausscheidende Mitgliedervertreter erfolgt in 
der nächsten Hauptversammlung eine Zuwahl für den Rest der Amtszeit.
Für jede Wahl unterbreitet ein aus Mitgliedern des Vorstandes, des 
Aufsichtsrates und der Mitgliedervertreterversammlung bestehender 
Wahlausschuss einen Vorschlag.

4. Das Amt eines Mitgliedervertreters ist ein Ehrenamt und erlischt vor 
Ablauf der ordentlichen Amtszeit
– durch Wegfall der Mitgliedschaft,
– durch Eröffnung des Konkursverfahrens über sein Vermögen,
– durch Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte,
– durch Abwahl seitens der Hauptversammlung.

§ 12

1. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Mitgliedervertreter anwesend ist.

2. Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst, soweit 
sich aus dem Gesetz oder dieser Satzung nichts anderes ergibt. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
Zur Änderung der Satzung sowie zur Verschmelzung oder Auflösung des 
Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der in der Hauptversammlung 
abgegebenen Stimmen erforderlich.
Wahlen erfolgen mit Stimmzetteln, wenn nicht sämtliche anwesenden 
Mitgliedervertreter einem anderen Abstimmungsverfahren zustimmen.
Erhält bei einer Wahl niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen, so kommen die beiden Personen, die die meisten 
Stimmen erhalten haben, in die engere Wahl. Bei der engeren Wahl ent-
scheidet einfache Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los.

§ 13

1. Den Zeitpunkt und den Ort der Hauptversammlung bestimmt nach 
Anhören des Aufsichtsrates der Vorstand.

2. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung hat durch 
den Aufsichtsrat zu erfolgen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert.

3. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand unter Mitteilung der 
Tagesordnung spätestens einen Monat vor der Versammlung durch 
Bekanntmachung in dem in § 2 genannten Blatt und durch schriftliche 
Benachrichtigung der Mitgliedervertreter einberufen.

§ 14

Die Hauptversammlungen werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
und bei seiner Verhinderung oder persönlichen Beteiligung durch einen der
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Sind der Vorsitzende und die stellver-
tretenden Vorsitzenden verhindert oder persönlich beteiligt, so übernimmt
von den anderen Aufsichtsratsmitgliedern das dem Lebensalter nach älteste
die Leitung.

§ 15

Die Hauptversammlung beschließt in den in Gesetz und Satzung bestimmten
Fällen insbesondere über
a) die Wahl der Mitgliedervertreter,
b) die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder,
c) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
d) die Änderungen der Satzung,
e) die Auflösung des Vereins.
Anträge der Mitgliedervertreter für die Hauptversammlung müssen spätes-
tens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht
sein.

§ 16

Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern der obersten Vertre-
tung einräumt, stehen einem Fünftel der Mitgliedervertreter zu.

§ 17

Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge an die ordentliche Hauptversammlung
zu stellen. Diese müssen schriftlich bis zum 31. 01. beim Vorstand eingehen.
Alle Mitglieder des Vereins haben das Recht, der Hauptversammlung als Zu-
hörer beizuwohnen.

Rechnungs- und Buchführungswesen

§ 18

Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des
Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
über die Verwendung des Bilanzgewinns und in den im Gesetz vorgesehenen
Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses.

Rücklagen

§ 19

1. Zur Deckung eines außerordentlichen Verlustes aus dem 
Geschäftsbetrieb ist eine Verlustrücklage zu bilden. Ihre Mindesthöhe soll 
20% der Beitragseinnahme für eigene Rechnung betragen.

2. Der Verlustrücklage sind jährlich mindestens 25% des Jahresüberschus-
ses zuzuführen.

3. Ist die Mindesthöhe nach Ziffer 1 erreicht bzw. wieder erreicht, so sind der 
Verlustrücklage jährlich mindestens 20% des Jahresüberschusses zuzu-
führen.

4. Neben der gesetzlichen Verlustrücklage kann eine freie Rücklage gebildet 
werden. Über Zuführungen beschließt die Hauptversammlung.

Deckung der Ausgaben und Verwendung der Überschüsse

§ 20

1. Die Mittel zur Deckung der Ausgaben bestehen in
a) den Beiträgen,
b)dem Ertrag von Kapitalanlagen,
c) der Verlustrücklage, die in einem Jahr nur bis zur Hälfte ihres 

Bestandes verbraucht werden darf; ihr Bestand darf die Höhe des 
gesetzlich vorgeschriebenen Garantiefonds nicht unterschreiten,

d)den freien Rücklagen.

2. Reichen in einem Jahr die Mittel von a) – d) nicht aus, so wird der 
Fehlbetrag durch Nachschüsse gedeckt, zu deren Entrichtung sämtliche 
Mitglieder im Verhältnis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge 
bis zum fünffachen ihres Jahresbeitrages verpflichtet sind.

§ 21

Die Hauptversammlung entscheidet über Beitragserhöhungen insoweit, als
die Erhöhungen mit Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse er-
folgen sollen.
Dies gilt nicht für Beitragserhöhungen, zu denen der Verein bereits aufgrund
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen berechtigt ist.

§ 22

1. Der nach Vornahme von Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie 
nach Bildung von Rücklagen und Rückstellungen verbleibende Über-
schuss ist in voller Höhe der Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
zuzuweisen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist ausschließ-
lich zur Gewährung von Beitragsrückerstattungen bestimmt.

2. Die Beitragsrückerstattungen können für alle oder einzelne versicherte 
Wagnisse erfolgen. Alle Mitglieder, deren Versicherungsverhältnis im 
letzten Geschäftsjahr nicht schadenfrei verlaufen ist, können von der 
Beitragsrückerstattung ausgeschlossen werden, oder ihr Anteil kann auf 
den Betrag beschränkt werden, um den die Beitragsrückerstattung die 
Entschädigungsleistung des Vereins übersteigt. Im Laufe des Geschäfts-
jahres beigetretene oder ausgeschiedene Mitglieder sind von jeglicher 
Beitragsrückerstattung ausgeschlossen. In der Kraftfahrtversicherung 
können abweichend von Satz 3 auch im Laufe des Geschäftsjahres beige-
tretene oder ausgeschiedene Mitglieder bei der Beitragsrückerstattung 
berücksichtigt werden.

Vermögensanlage

§ 23

Die Anlage des Vermögens erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften und
den von der Aufsichtsbehörde aufgestellten Grundsätzen.

Änderung der Satzung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

§ 24

Änderungen der Satzung werden von der Hauptversammlung beschlossen
und bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Zur Vornahme von
Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat er-
mächtigt.
Änderungen und Einführungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
beschließt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.

Auflösung des Vereins

§ 25

Der Beschluss über die Verschmelzung oder Auflösung des Vereins bedarf
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die bestehenden Versicherungs-
verhältnisse enden einen Monat nach der Veröffentlichung des genehmigten
Auflösungsbeschlusses. Nach der Auflösung findet die Liquidation statt, die
durch den Vorstand durchgeführt wird; es können auch besondere Liquidato-
ren bestellt werden. Nach Beendigung der Liquidation ist der Hauptversamm-
lung eine Schlussrechnung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Über
die Verteilung des nach Erfüllung der Verbindlichkeiten verbleibenden Ver-
mögens beschließt die Hauptversammlung. 
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektro-
nischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsver-
hältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV
einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns
bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nut-
zung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverar-
beitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung ei-
nes Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses
geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichern-
den Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbei-
tung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung
und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem
BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versiche-
rungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversi-
cherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit
möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz
oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss.
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zu-
lässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z.B. beim Arzt, einem
Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfall-
versicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schwei-
gepflichtentbindungsklausel enthalten.
Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenver-
arbeitung und -nutzung nennen:

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das
sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum
Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernum-
mer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, ei-
nes Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggfs. auch
Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfä-
higkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalscha-
den oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungs-betrag
(Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen
Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in
vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab.
Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungs-
technische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Ein-
zelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und
Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung gestellt.
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstel-
lung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die
Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstän-
de anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungs-
fälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte,
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzu-
klären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bit-
ten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzli-
cher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches
von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten
des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen,
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden,
wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur
Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhin-
derung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachver-
band bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende
Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV zen-
trale Hinweissysteme. 
Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der deutschen Versi-
cherungswirtschaft e.V. (Zusammenschluss der bisherigen Verbände: Ver-
band der Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer, Autoversicherer und
Rechtsschutzversicherer -HUK-Verband-, Verband der Sachversicherer, Deut-
scher Transport-Versicherungs-Verband, Verband der privaten Krankenversi-
cherung und Verband der Lebensversicherungs-Unternehmen). Die
Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu
Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur so-
weit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Beispiele:
Kfz-Versicherer:
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Per-
sonen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Lebensversicherer:
Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit
Beitragszuschlag
– aus versicherungsmedizinischen Gründen,
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
– wegen verweigerter Nachuntersuchung.
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versi-
cherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen
geforderter Beitragszuschläge. 
Zweck: Risikoprüfung.
Rechtsschutzversicherer:
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf 

durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen inner-
halb von 12 Monaten.

– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach 
mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten.

– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf 
bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen 
Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstel-
lung.
Sachversicherer:
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder
wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag ge-
kündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Miss-
brauchs.
Transportversicherer:
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Scha-
denfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.
Unfallversicherer:
– Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht.
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im 

Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalles oder von Unfallfolgen.
– Außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach 

Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.
Allgemeine Haftpflichtversicherer:
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen
der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung)
und andere Finanzdienstleistungen, z.B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen,
Immobilien werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben.
Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu kön-
nen, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das In-
kasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal ge-
speichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträ-
ge, ggfs. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allge-
meinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen
Datensammlung geführt.
Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennum-
mer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unterneh-
men der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Part-
ner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne
Rückfragen korrekt verbucht werden.

E. Merkblatt zur Datenverarbeitung 
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Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dage-
gen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kun-
den durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz
auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesda-
tenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B.
Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher
Verfügung der jeweiligen Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an: 
Itzehoer Versicherung / Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a.G., 
Itzehoer Lebensversicherungs-AG, Itzehoer / HanseMerkur Finanz- und 
Versicherungsvermittlungs GmbH, Itzehoer Rechtsschutz-Schadenservice
GmbH, Brandgilde Versicherungskontor GmbH Versicherungsmakler, IVI 
Informationsverarbeitungs GmbH. 

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur um-
fassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Versicherungs-
Finanzdienstleistungen (z. B. Versicherungen, die die Itzehoer nicht zeichnet,
Bausparverträge, Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen
und Kapitalanlagegesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Zurzeit
kooperieren wir mit:
– AXA Versicherung AG
– Barmenia Krankenversicherung a.G.
– BHW Bauspar AG
– DBV-Winterthur Versicherung Aktiengesellschaft
– DEURAG Deutsche Rechtsschutzversicherung AG
– DSL Bank
– Gothaer Allgemeine Versicherung AG
– Hagelgilde Versicherungsverein a.G.
– HanseMerkur Krankenversicherung AG
– HanseMerkur Reiseversicherung AG
– IDEAL Lebensversicherung a.G.
– KRAVAG-Logistic Versicherungs-Aktiengesellschaft
– Mannheimer Versicherung AG
– Münchner Kapitalanlage AG
– Nürnberger Versicherungsgruppe
– R+V Versicherung AG
– Uelzener Versicherungen
– Vereinigte Tierversicherung Ges. a.G.
– Vereinsbank AG
– VHV Vereinigte Haftpflichtversicherung V.a.G.
– Victoria Versicherung AG
– Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft
– Zurich Versicherung AG (Deutschland)

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der je-
weiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden.
So vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenbe-
ratung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanz-
dienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden
Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Koope-
rationspartners werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie
mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Ver-
mittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesell-
schaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienst-
leistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobi-
liengesellschaften und andere.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler
zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen
Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versiche-
rungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl
der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von un-
seren Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistun-
gen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum
Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den
zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch
werden Sie von uns über Änderungender kundenrelevanten Daten informiert.
Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen
des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet
seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des 
Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre
Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem
eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Rich-
ten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets
an Ihren Versicherer.


